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Öffnungsklausel   
 
 

In unserem Nachbarland Baden-Württemberg hat die Landesregierung  Kürzungen bei 

den Beamtengehältern  (Wegfall Urlaubsgeld, Kürzung Weihnachtsgeld auf 64% des 

Grundgehalts) beschlossen. Sie  werden jetzt im Rahmen eines Landesgesetzes 

umgesetzt. Die Neuregelung sieht wie folgt aus: 

- das Urlaubsgeld 2003 ist bereits ausbezahlt worden. Der Betrag wird mit dem 

(gekürzten) Weihnachtsgeld 2003 verrechnet. D.h. die Beamten erhalten Ende November 

ein Weihnachtsgeld in Höhe von 55% des Grundgehalts. 

- im kommenden Jahr wird das auf 64% gekürzte Weihnachtsgeld mit einem Zwölftel in 

jedem Kalendermonat ausbezahlt. Ein Urlaubsgeld wird nicht mehr ausbezahlt. 

 

In Bayern will sich die Staatsregierung am 29. Juli festlegen. Es wird sich zeigen, ob 
die bisherigen Aussagen zutreffen, dass Bayerns Beamte besser gestellt werden als 
Beamte  in anderen Ländern. 
Am 28. Juli wird Landesvorsitzender Gerhard Keller in einem Spitzengespräch bei 
Ministerpräsident Stoiber die Positionen der GdP vertreten.  
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